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Öffentliche Bekanntmachung 

Hiermit wird die Haushaltssatzung der Gemeinde Demitz-Thumitz für das Haushaltsjahr 2025 

öffentlich bekannt gegeben. Der Haushaltsplan 2025 liegt nach der öffentlichen 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung gem. § 76 Abs. 3 der SächsGemO zur Einsichtnahme 

für jedermann während der Dienstzeiten in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Demitz-

Thumitz, Hauptstraße 43, 01877 Demitz-Thumitz aus. Die Auslegungsfrist beginnt am 

19.09.2025 und endet am 26.09.2025. 

Haushaltssatzung der Gemeinde Demitz-Thumitz 

für das Haushaltsjahr 2025 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat 

der Gemeinderat in der Sitzung am 08.07.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

  

Amtsblatt 

Beginn öffentliche Bekanntmachungen 
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§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 5.018.300  Euro 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 5.157.900  Euro 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -139.600  Euro 

  

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  0  Euro 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0  Euro 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0  Euro 

  

- Gesamtergebnis auf -139.600  Euro 

  

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 

Vorjahren auf 
0  Euro 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 

auf 
0  Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 

gemäß  

  § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 
0  Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß  

  § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 
0  Euro 

  

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -139.600  Euro 
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im Finanzhaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.767.200  Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.700.600  Euro 

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 

Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 

66.600  Euro 

  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.473.000  Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.840.500  Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf -367.500  Euro 

 Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss  

  oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 

  Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
-300.900  Euro 

  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0  Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 20.400  Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -20.400  Euro 

  

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -321.300  Euro 

 

 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

§ 5 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 Prozent  

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     400 Prozent 

Gewerbesteuer auf        400 Prozent 

Hinweis: 

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung 

weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Ein-

zahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen. 

Demitz-Thumitz, den 18.09.2025 

Unterschrift Bürgermeister        (Siegel) 

Bestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 

Das Landratsamt Bautzen hat keine Einwände gegen die Rechtmäßigkeit der Haushalts-

satzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 vorgebracht. Die Haushalts-

satzung 2025 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

Dienstzeiten der Kämmerei: 

Montag: 8 Uhr bis 15 Uhr Dienstag: 9 Uhr bis 18 Uhr 

Mittwoch: 8 Uhr bis 15 Uhr Donnerstag: 9 Uhr bis 16 Uhr 

Freitag:  8 Uhr bis 12 Uhr 

 

 

 

Ende öffentliche Bekanntmachungen 


